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Innenteil

2/1 Seite
390 × 268 mm

Endforamt:  A4 | 210 × 297 mm
Satzspiegel:  183 × 268 mm

s/w € 840,–
4-farbig € 1.340,–

1/1 Seite
183 × 268 mm

s/w € 420,–
4-farbig € 930,–

3/4 Seite
183 × 200 mm

s/w € 340,–
4-farbig € 840,–

2/3 Seite hoch / quer
122 × 268 mm / 183 × 178 mm

s/w € 300,–
4-farbig € 780,–

1/2 Seite hoch / quer
90 × 268 mm / 183 × 134 mm

s/w € 270,–
4-farbig € 690,–

1/6 Seite quer
135 × 45 mm

s/w € 115,–
4-farbig € 290,–

1/3 Seite hoch / quer
61 × 268 mm / 183 × 89 mm

s/w € 190,–
4-farbig € 620,–

1/8 Seite hoch / quer
92 × 66 mm / 183 × 35 mm

s/w € 95,–
4-farbig € 230,–

1/4 Seite hoch / quer
90 × 134 mm / 183 × 67 mm

s/w € 140,–
4-farbig € 480,–
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U2 | 210 × 297 mm

4-farbig € 1.180,–

U3 | 210 × 297 mm

4-farbig € 1.040,–

U1 | 210 × 229 mm

4-farbig € 1.540,–

Titel

4-farbig € 1.380,–

U4 | 210 × 266 mm

Rückseite

Umschlagseiten

Sonstige Formate

Beilage bis 180 g € 200,– 
je weitere 10 g € 70,–

Einhefter bis 25 g € 380,–
Kleinanzeige € 25,–
Chiffre-Kleinanzeige € 30,–

Internetwerbung und sonstige
Werbemittel auf Anfrage!

Zuschläge

Anschnittzuschlag   gratis
Beilagengebühr bis 10 g   €  200,–

je weitere angefangene 10 g   €  70,–
Einhefter bis 25 g, 4 Seiten   €  360,–
Wortanzeigen – pro Wort   €  1,–
Fettdruck pro Wort   €  2,–
Mindestgebühr   €  25,–
Chiffre-Gebühr   €  5,–

Wiederholungsrabatt

3 Anzeigen/Beilagen  

innerhalb von 12 Monaten   5 %

6 Anzeigen/Beilagen  

innerhalb von 12 Monaten   10 %

12 Anzeigen/Beilagen  

innerhalb von 12 Monaten   15 %

PR

PR-Werbung wird bei gleichzeitiger Inseratein-

schaltung bis zum gleichen Umfang kosten-

los gewährt. Darüberhinaus gehende oder 

ohne gleichzeitige Einschaltung gewünschte 

PR-Werbung wird zum halben Inseratenpreis 

verrechnet.

Infos & Kontakt

Preise gültig ab 1.1.2018; excl. MwSt. und 
Werbesteuer. Anzeigengrößen Breite × Höhe 
in Millimeter.

Medieninhaber und Herausgeber
Wärmetechnische Gesellschaft 
der Rauchfangkehrer Österreich
Dr. Hans-Klocker-Straße 3, 6020 Innsbruck

Geschäftsführer: Lukas Unteregger
Tel: +43 (0) 664 917 43 17
rauchfangkehrer@wtg-österreich.at
www.wtg-österreich.at

Verlags- und Herstellungsort
A-6020 Innsbruck

Erscheinungsweise
monatlich, jeweils in der zweiten Woche

Anzeigenschluss
20. des Vormonats

Auflage
erzeugt: 1.700 Stück
verbreitet: 1.500 Stück

Jahresumfang
396 Seiten

Druckverfahren
Offsetdruck, Raster 80

Druckunterlagen
Alle angeführten Preise gelten nur, wenn 
druckfertige PDF-Daten beigestellt werden. 
Alle Sonderarbeiten und Extraanfertigungen 

gehen auf Kosten des Auftraggebers. Um 
weitere Fehlerquellen auszuschließen, wird 
gebeten, digitale Daten per E-mail an die 
Agentur zu schicken oder auf Datenträger 
beizustellen. Nach Fertigstellung wird die 
aktuelle Zeitung auf die WTG-Website ge-
stellt und Ihr Inserat scheint dadurch noch 
einmal auf. Dies ist jedoch nur möglich, 
wenn wir Ihre Daten digital erhalten haben.

Layout
SIAS Werbung & Druck Petra Brünker,
A-6330 Kufstein, Lochererweg 11b,
info@sias-art.at, www.sias-art.at

Druck
Athesia Tyrolia Druck GmbH,  
6020 Innsbruck, Exlgasse 20,  
www.athesiadruck.com

Zahlungsbedingungen
Bei Bezahlung bei Auftragserteilung abzüg-
lich 3 % Skonto, ab Erscheinungsdatum ist 
die Rechnung sofort und netto fällig. Im üb-
rigen gelten unsere allgemeinen Geschäfts-
bedingungen (s.u.).

Bankverbindung:
Volksbank Landeck
IBAN: AT89 4585 0005 0006 0843
BIC: VBOEATWWLAN
DRV: 0527840
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Allgemeine Geschäftsbedingungen

Auftragserteilung

1. Maßgeblich für den Auftrag sind die All-

gemeinen Geschäftsbedingungen und die 

jeweils gültige Anzeigenpreisliste.

2. Der Verlag behält sich vor, Anzeigenaufträ-

ge – auch einzelne Anzeigen im Rahmen 

eines Abschlusses – nach freiem Ermessen 

ohne Begründung abzulehnen. Auftrags-

abwicklung 

3. Anzeigenaufträge sind innerhalb eines Jah-

res abzuwickeln. 

4. Die in der Anzeigenpreisliste bezeichneten 

Nachlässe werden nur für die innerhalb 

eines Kalenderjahres erscheinenden An-

zeigen gewährt.

5. Der Werbungstreibende hat nur dann 

Anspruch auf einen Nachlass, wenn er von 

vornherein einen Auftrag abgeschlossen 

hat, der zu einem Nachlass berechtigt. 

Wird ein Auftrag aus Gründen höherer 

Gewalt und aus Umständen nicht erfüllt, 

die der Verlag nicht zu vertreten hat, so hat 

der Auftraggeber, unbeschadet etwaiger 

weiterer Rechtspflichten, den Unterschied 

zwischen dem gewährten und dem der 

tatsächlichen Abnahme entsprechenden 

Nachlass dem Verlag zurückzuvergüten. 

6. Die Aufnahme von Anzeigen an bestimm-

ten Plätzen kann nur nach Vereinbarung 

und bei Verrechnung des jeweils gülti-

gen Plazierungszuschlages gewährleistet 

werden.

7. Der Ausschluss von Mitbewerbern kann nur 

bei einer Anzeigengröße von 1/1 Seite für 

zwei gegenüberliegende Seiten vereinbart 

werden.

8. Textanzeigen und solche, die aufgrund 

ihrer Gestaltung nicht sofort als Anzeige er-

kennbar sind, werden als Werbung kennt-

lich gemacht. 

9. Für die rechtzeitige Lieferung der Druck-

unterlagen, der Beilagen oder Beihefter ist 

der Auftraggeber verantwortlich. Im Falle 

der nicht rechtzeitigen Lieferung behält 

sich der Verlag das Recht vor, anfallende 

Kosten in Rechnung zu stellen. Auftrags-

stornierungen sind nur bis Anzeigenschluss 

möglich. 

10. Der Auftraggeber hat bei unleserlichem, 

unrichtigem oder unvollständigem 

Abdruck seiner Anzeige Anspruch auf 

Zahlungsminderung oder eine Ersatzanzei-

ge, aber nur in dem Ausmaß, in dem der 

Zweck der Anzeige beeinträchtigt wurde. 

Weitergehende Haftungen für den Verlag 

sind ausgeschlossen. In Zweifelsfällen 

unterwirft sich der Verlag den Empfehlun-

gen des Gutachterausschusses für Druckre-

klamationen. Sind etwaige Mängel bei den 

Druckunterlagen nicht sofort erkennbar, 

sondern werden sie erst beim Druckvor-

gang deutlich, so hat der Werbungstrei-

bende bei ungenügendem Abdruck keine 

Ansprüche. 

11. Bei fernmündlich aufgegebenen Anzeigen 

bzw. bei fernmündlich veranlassten Ände-

rungen und Abbestellungen übernimmt 

der Verlag keine Haftung.

12. Probeabzüge werden nur auf ausdrück-

lichen Wunsch und gegen Erstattung der 

dafür anfallenden Kosten geliefert. Sendet 

der Auftraggeber den ihm rechtzeitig 

übermittelten Probeabzug nicht bis zum 

Anzeigenschluss zurück, so gilt die Geneh-

migung zum Druck als erteilt. 

13. Die Pflicht zur Aufbewahrung von Druck-

unterlagen endet drei Monate nach Er-

scheinen der letzten Anzeige. 

14. Beanstandungen sind innerhalb von acht 

Tagen nach Erscheinen der Anzeige zu 

melden. Berechnung und Zahlung 

15. Falls der Auftraggeber nicht Vorauszahlung 

leistet, ist die Rechnung nach Erhalt sofort 

und netto fällig. Für vorzeitige Zahlungen 

wird ein Skonto gewährt. 

16. Der Verlag ist unter Umständen berechtigt, 

auch während der Laufzeit eines Anzeigen-

abschlusses das Erscheinen weiterer Anzei-

gen von der Vorauszahlung des Betrages 

und von dem Ausgleich offenstehender 

Rechnungsbeträge abhängig zu machen. 

17. Bei Zahlungsverzug oder Stundung wer-

den Verzugszinsen in Höhe von einem 

Prozent p.m. sowie die Einziehungskosten 

berechnet. Der Verlag kann die Ausführung 

des Auftrages bis zur Bezahlung zurück-

stellen. 

18. Bei Änderungen der Anzeigenpreise treten 

die neuen Bedingungen auch bei laufen-

den Aufträgen sofort in Kraft. 

19. Der Inserent erhält nach Erscheinen der 

Anzeigen kostenlos ein Belegexemplar, 

weitere Exemplare werden in Rechnung 

gestellt.

Allgemeines 

20. Erfüllungsort: Innsbruck ausschließlicher 

Gerichtsstand: Innsbruck 

21. Bei Betriebsstörungen oder Eingriffen 

durch höhere Gewalt hat der Verlag An-

spruch auf volle Bezahlung der veröffent-

lichten Anzeigen, wenn die Aufträge mit 

50 Prozent der zugesicherten Druckauf-

lage erfüllt sind. Geringere Leistungen 

sind nach dem Tausenderpreis gemäß der 

Kalkulationsauflage zu bezahlen. 

22. Der Auftraggeber trägt Haftung für etwaige 

strafrechtliche Folgen aus einer veröffent-

lichten Anzeige (z.B. Entgegnung oder 

Beschlagnahme). 

23. Werbeagenturen und Werbemittler sind 

verpflichtet, sich in ihren Angeboten, 

Verträgen und Abrechnungen mit den 

Werbungstreibenden an die Verlagstarife 

zu halten. Die vom Verlag gewährte Mitt-

lungsvergütung darf an die Auftraggeber 

weder ganz noch teilweise weitergegeben 

werden.


